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In dieser Ausgabe: 

Sicherheit und Obliegenheiten während  

zeitweiliger Betriebsschließungen –  

nicht nur wegen „Corona“ 

Aus versicherungsrechtlicher 
Sicht kann eine meldepflichtige 
Gefahrerhöhung vorliegen, wenn 
der Betrieb oder Teile des Betrie-
bes bzw. ein Büro oder Laden 
vorübergehend stillgelegt werden 
muss. Durch die Kontaktbe-
schränkungen während der 
Corona-Pandemie traf eine sol-
che Auflage viele Unternehmen. 
Aber auch die freiwillige Umstel-
lung der Betriebstätigkeit auf 
„Heimarbeit“ bewirkt, dass nie-
mand in der Firma oder eben im 
Büro eines Wohnungsunterneh-
mens anwesend ist.  
 

Aus dieser Situation ergeben sich 
erhöhte ggf. meldepflichtige Ge-
fahren. 
 
Sofern ein Betrieb aufgrund der 
allgemeingültigen und somit be-
kannten Verordnung eines Bun-
deslandes geschlossen ist, muss 
die Anzeige an den Versicherer 
zur Gefahrerhöhung aus diesem 
Anlass nicht erfolgen. Wenn die 
zeitweilige Betriebsschließung 
oder Nichtnutzung der Räumlich-
keiten aber nicht allgemein be-
kannt ist, dann sollten Sie diese 
als Gefahrerhöhung melden. Das 
gehört zu den Obliegenheiten, 

also den vertraglichen Verpflich-
tungen des Versicherungsneh-
mers. Besonders betrifft das The-
ma „Gefahrerhöhung wegen Be-
triebsschließung“ die Gebäude-
versicherung und die Geschäfts-
inhaltsversicherung. Aus der pri-
vaten Hausratversicherung ist 
uns schon länger bekannt, dass 
eine nicht ständig bewohnte Feri-
enwohnung oder das Wochen-
endhäuschen vom Versicherer 
risikoreicher eingeschätzt wird 
als eine ständig bewohnte Woh-
nung in einem Mehrfamilienhaus. 
Auch sollte eine Meldung an den 
Hausratversicherer erfolgen, 

wenn am Haus zeitweilig ein Ge-
rüst errichtet wird. Die Gefahr 
eines Einbruchdiebstahles ist 
dadurch einfach höher als ohne 
Gerüst. Auch eine Betriebsschlie-
ßung, also wenn im Büro oder 
der Werkstatt über längere Zeit 
niemand anwesend ist, birgt eine 
ähnliche Gefahrerhöhung. Der 
Inhalt (die Einrichtung) der Ge-
schäftsräume aber auch ein zeit-
weilig nicht genutztes Gebäude 
ist erhöhten (versicherten) Ge-
fahren ausgesetzt. Es könnte zur 
Entstehung von Feuer, zu  

Fortsetzung Seite 2 
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Fortsetzung von Seite 1 

Leitungswasserschäden oder zu 
Einbrüchen kommen, deren Fol-
gen sich ausweiten, weil man sie 
erst später bemerkt. Grundsätz-
lich raten wir dazu, erhöhte Si-
cherungsmaßnahmen während 
Betriebsschließungszeiten zu ge-
währleisten. 
 
Zu beachten sind unter anderem 
folgende Maßnahmen:  
Alle Feuerschutzabschlüsse ge-
schlossen halten; nicht benötigte 
elektrische und andere Anlagen 
abschalten; Abfälle ordnungsge-
mäß entsorgen; Fenster und Tü-
ren geschlossen/verschlossen 
halten; wasserführende Anlagen 
absperren, entleeren und vor al-
lem die Sicherheit der Gebäude 
und Einrichtungen auch bei Be-
triebsstilllegung regelmäßig kon-
trollieren. Wenn Fahrzeuge län-
ger nicht genutzt werden, sollte 
deren Inhalt (z. B. Werkzeuge, 
Maschinen, Waren, mobile Navi-

gationsgeräte) aus diesen ent-
fernt und anderswo sicher gela-
gert werden. Ein in der Außen-
versicherung der Geschäftsin-
haltsversicherung oder in der Kfz
-Teilkaskoversicherung versi-

cherter Einbruchdiebstahlscha-
den am Fahrzeug kann dadurch 
verringert oder sogar verhindert 
werden. Sichtbare Gegenstände 
im Auto könnten anderenfalls 
Diebe zur Tat verleiten. Natürlich 
sind die hier angeratenen Maß-
nahmen nicht vollständig aufge-
führt. Je nach Lage in Ihrem Be-

Einige Zeit nach dem Sturm 
„Sabine“ liegt den Versicherern 
die Schadenbilanz vor. Der Win-
tersturm hat 540.000 versicherte 
Schäden in Höhe von 675 Millio-
nen Euro verursacht. 
 

Von der Gesamtsumme zahlen 
die Sachversicherer 600 Millio-
nen Euro für 500.000 beschädig-
te Häuser, Hausrat, Gewerbe- 
und Industriebetriebe. Mit rund 
40.000 Schäden in Höhe von 75 
Millionen Euro sind die Kfz-

Versicherer vergleichsweise we-
nig betroffen, wie der Gesamtver-
band der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) in Berlin 
mitteilte. 
 
„Sabine“ reiht sich damit auf 
Platz sechs der schwersten Win-
terstürme in Deutschland seit 
2002 ein. Unverändert führt die 
Liste „Kyrill“ (2007) mit mehr als 
drei Milliarden Euro versicherten 
Schäden vor „Jeanette“ (2002) 
mit 1,3 Milliarden Euro und 

Sturm „Sabine“ richtet Schäden in Höhe von 675 Millionen Euro an 

trieb, Büro, Geschäft, im Lager 
oder in einer Werkstatt sind wei-
tere sicherheitsrelevante Fragen 
während einer Betriebsschlie-
ßung zu beachten. Schützen Sie 
Ihr Wohnungsunternehmen gene-
rell und in besonderen Zeiten 
doppelt gewissenhaft. Das Beste 
ist letztlich, wenn Sie die Versi-
cherung gar nicht in Anspruch 
nehmen müssen. Und wenn 
doch, dann haben Sie so alles 
getan (Obliegenheiten), damit die 
Versicherung den Schutz und die 
Leistung bieten kann, wofür Sie 
diese über Ihre GVV abgeschlos-
sen haben. 
 

Frank Ullrich - GVV mbH 

„Friederike“ (2018) mit einer Milli-
arde Euro an. Schäden durch 
Naturgefahren insgesamt lagen 
2019 bei 3,2 Milliarden Euro 
Im gesamten Jahr 2019 haben 
Stürme, Hagel und Starkregen in 
Deutschland versicherte Schä-
den an Häusern, Hausrat, Ge-
werbe, Industrie und Kraftfahr-
zeugen in Höhe von 3,2 Milliar-
den Euro verursacht. Die Bilanz 
liegt damit auf dem Vorjahresni-
veau und unter dem langjährigen 
Durchschnitt von rund 3,7 Milliar-
den Euro. 
 
Während über 90 Prozent der 
Hausbesitzer in Deutschland ge-
gen Sturm und Hagel versichert 
sind, haben sich nur 45 Prozent 
gegen Naturgefahren wie Stark-
regen und Hochwasser abgesi-
chert. Eigentümer und Mieter 
sollten die bestehende Wohnge-
bäudeversicherung um alle Na-
turgefahren erweitern, rät der 
GDV und wir, die GVV. 
 
Gerd Helmig – GVV mbH 
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Gerichtliche Entscheidungen im Zusammenhang mit Sturm 

Durch Sturmeinwirkung hatte sich 
der Wurzelballen eines Baums in 
der Nähe des Hauses eines Ver-
sicherungsnehmers gelockert – 
der Baum geriet daraufhin in 
Schieflage. Es bestand die Mög-
lichkeit, dass der Baum auf das 
Haus des Versicherungsnehmers 
zu fallen drohte. Nach Genehmi-
gung durch die örtliche Lokalbau-
kommission ließ die Frau den 
Baum entfernen und bezahlte 
dafür insgesamt 1.575,47 Euro. 
Der Wohngebäudeversicherer 
weigerte sich die Kosten zu über-
nehmen, da kein Versicherungs-
fall eingetreten sei. Dies wurde 
auch durch das Münchener Amts-
gericht (Az.: 155 C 510/17) bestä-
tigt. Letztendlich ist der Baum 
nicht durch den Sturm vollständig 
umgestürzt, des Weiteren ist das 
Haus des Versicherungsnehmers 
nicht beschädigt worden. Zwar 
habe der Versicherer grundsätz-
lich auch Maßnahmen zu zahlen, 
die der Abwendung eines bevor-
stehenden Schadens dienen. Al-
lerdings habe man von einem 
unmittelbar bevorstehenden Ver-
sicherungsfall nicht ausgehen 
können. Denn dafür hätte der 
Baum durch einen erneuten 
Sturm umstürzen müssen. 

 
Bei einem weiteren Ereignis sieht 
die Rechtslage etwas anders aus. 
Hier ist ein solch 
„angeschlagener“ Baum tatsäch-
lich auf ein Haus gestürzt. Sechs 
Tage nachdem ein Sturm der 

Windstärke 8 gewütet hatte, fiel 
ein Baum vom Nachbargrund-
stück aus auf das Haus eines 
Mannes. Auch in diesem Fall 
wollte der Wohngebäudeversi-
cherer nicht leisten. Vor dem 
Hammer Oberlandesgericht (Az.: 
6 U 191/15) und mit Unterstüt-
zung der Sachverständigenmei-
nung einer Holz-
wirtin wurde dann 
aber erörtert, dass 
der umgefallene 
Baum durch den 
Sturm entwurzelt 
worden sei. Hier-
durch habe er sei-
ne Standfestigkeit 
eingebüßt. Dass 
der Baum erst zeit-
verzögert umfiel 
und das Gebäude 
beschädigte, ände-
re nichts daran, 
„dass der Baum ursächlich durch 
den Sturm auf das Flachdach 
des Hauses geworfen wurde“, so 
die Richter. Eine zeitliche Unmit-
telbarkeit sei hierbei zu vernach-
lässigen, sofern keine weitere 
Ursache zwischen Sturm und 
Schaden tritt. Der Wohngebäu-
deversicherer wurde somit zur 
Leistung verpflichtet. 

 
Ein anderes 
Szenario 
durch Sturm 
kann oft auch 
mit entstehen-
dem Starkre-
gen entste-
hen. Um sich 
gegen dessen 
Folgen zu ver-
sichern, ist 
der Ein-
schluss des 
Elementar-
schaden-
Bausteines in 
die Wohnge-

bäude-Police empfehlenswert. 
Nach einem solchen Starkregen-
ereignis konnte das Balkonent-
wässerungssystem einer Kundin 
die Wassermassen nicht mehr 
fassen. Das Regenwasser staute 
sich und drang über die Balkon-

schwelle in die Wohnung ein. 
Den daraus entstandenen Scha-
den wollte die Frau von ihrem 
Wohngebäudeversicherer erstat-
tet bekommen, da sie den Fehler 
hierfür in dem Rohrleitungssys-
tem des Gebäudes vermutete. 
Doch das Kammergericht Berlin 
kam zu einer anderen Beurtei-

lung und lehnte ihren Erstat-
tungswunsch ab (Az.: 6 U 
162/17). Denn ein versicherter 
Rückstau setze voraus, dass 
Wasser bestimmungswidrig aus 
dem Rohrsystem ausgetreten ist. 
Die Begründung des Gerichtes 
lautet wie folgt: Das Anstauen 
von Wasser auf dem obersten 
Balkon eines Gebäudes infolge 
außergewöhnlichen Starkregens 
und dessen Eindringen in das 
Gebäude über die Balkontür-
schwelle stellt auch dann keinen 
Rückstau im Sinne von § 4 der 
vereinbarten Gebäudeversiche-
rungsbedingungen dar, wenn 
das Wasser infolge Überlastung 
des Balkonentwässerungssys-
tems nicht über dieses abfließen 
kann. Denn ein Rückstau setzt 
voraus, dass Wasser aus dem 
Rohrsystem des versicherten 
Gebäudes austritt; daran fehlt 
es, wenn es schon nicht eintre-
ten kann. 
 

Hans-Joachim Franz – GVV mbH 



GVV I Gesellschaft für Versicherungsvermittlung und Vermögensbildung mbH 

4 

 

Gebäude schützen – Welche baulichen Maßnahmen helfen können 

Jeder, der von Hochwasser be-
troffen sein kann, wird verpflich-
tet vorsorgende Schutz- und 
Schadenminderungsmaßnahmen 
zu ergreifen, welche im Gesetz 
zur Ordnung des Wasserhaus-
halts geregelt sind. Die Nutzung 
und Ausstattung von hochwas-
sergefährdeten Bereichen müs-
sen dem Risiko angepasst wer-
den. Eine besondere Gefährdung 
von Gebäuden gibt es in Gelän-
desenken, -einschnitten oder in 
Mulden. Dort kann sich das Re-
genwasser gut sammeln. Ebenso 
besteht ein erhöhtes Risiko für 
Gebäude, die an kleinen Gewäs-
sern, Gräben oder Kanälen lie-
gen. Durch die enormen Wasser-
massen eines Starkregens kann 
aus einem kleinen Bach schnell 
ein reißender Fluss werden. 
 
Wer baut, sollte Schutzmaßnah-
men gegen Überschwemmung 
direkt mit einplanen. Der Grund 
und Boden sollte gegen eindrin-
gendes Wasser durch Aufkantun-
gen, Schwellen oder Profile im 
Gelände eingefasst werden. Der 
Einbau wasserdichter Türen und 
Fenster bietet weiter zusätzlichen 
Schutz. 
 
Für bauliche Schutzmaßnahmen 
sollten im Rahmen von Planung 
und Ausführung eine sorgfältige 
Beurteilung der Gefährdungen 
durch Starkregen, Rückstau und 
ggf. Hochwasser mit Grundwas-
seranstieg im Vorfeld getätigt 
werden. Dabei sollte der Bemes-

sungswasserstand und die Rück-
stauebene ermittelt sowie örtli-
che Wasserstände der Vergan-
genheit berücksichtigt werden. 
 
Um Schäden durch Über-
schwemmung gering zu halten, 
sollten Kellerräume nicht mit 
hochwertigem Mobiliar ausge-
stattet sein. Wertsachen und 
wichtige Dokumente sollten nicht 
im Keller aufbewahrt werden. 
 

Wichtige Punkte im Rahmen der 
baulichen Planung können sein: 
 

 Gebäudetechnik nicht im Kel-
ler und Erdgeschoss zu instal-
lieren 

 

 im Keller und Erdgeschoss 
möglichst wasserunempfindli-
che Baustoffe zu verwenden. 

 

Wasser braucht Raum 
Um eine Überflutung zu verhin-
dern oder einzudämmen, muss 
das Wasser seinen Weg in den 
Boden finden. Aus diesem Grund 
sollten Befestigungen auf dem 
Grundstück, Einfahrten, Park-
plätze oder Wege wasserdurch-
lässig sein und Platz zum Versi-
ckern bieten. Begrünte Sicker-
gräben rund um die Objekte wie 
z. B. im Technologiepark Adlers-
hof in Berlin zu finden, wären 
eine Alternative. Positiven Ein-
fluss hätte ein Gefälle auf dem 

Grundstück, um das Wasser ge-
zielt vom Gebäude weg abflie-
ßen zu lassen 
 

Rückstausicherung 
Technisch umschrieben entsteht 
ein Rückstau, wenn die Kanali-
sation überlastet ist und das Ab-
wasser nicht mehr ausreichend 
abgeleitet werden kann. Das Ab-
wasser wird durch die mit dem 
Kanal verbundenen Grundleitun-
gen und die angeschlossenen 

Sanitäreinrichtungen in das Ge-
bäude zurück gedrückt. Befinden 
sich die Sanitärräume (Dusche, 
Waschbecken WC, o. ä.) oder 
weitere Abläufe (Waschräume, 
Rinnen, Haustechnik, etc.) unter-
halb der Rückstauebene müssen 
diese durch Rückstausicherun-
gen gegen Austritt von Abwasser 
geschützt werden. Den besten 
Schutz gegen Rückstau bietet 
eine automatische Hebeanlage. 
Mittels einer Pumpe wird das an-
fallende Abwasser über die 
Rückstauebene gehoben 
(Rückstauschleife). In Räumen 
mit untergeordneter Nutzung 
dürfen auch automatische Rück-
stauverschlüsse (z. B. Klappen) 
eingebaut werden. 
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Schutz von Zugängen und Zu-
fahrten 
Zum Schutz vor Überschwem-
mungen sollen möglichst statio-
näre Schutzsysteme eingebaut 
werden, z. B. selbsttätige 
Schutzsysteme für die Einfahrt 
der Tiefgarage. 
 
Zum Schutz vor Flusshochwas-
ser können auch mobile 
Schutzsysteme eingesetzt wer-
den. Der Leitfaden der Versiche-
rer zu mobilen Hochwasser-
schutzsystemen (VdS 600l) hilft 
bei der Wahl der geeigneten 
Schutzsysteme. Mehr Informatio-
nen erhalten Sie unter 
www.vds.de. 
 

Öltank sichern und versichern 
Wenn Heizöl austritt, können er-
hebliche Umweltschäden entste-
hen und diese nicht nur auf dem 
eigenen Grundstück, am eigenen 
Gebäude oder am Hausrat, son-
dern auch auf Nachbarflächen 
und an Boden und Grundwasser. 
Hierfür ist eine Absicherung über 
die Gewässerschadenhaftpflicht 
unumgänglich. Wichtig ist es, 
dass Gas- und Öltanks bei einer 
Überschwemmung nicht Auf-
schwimmen. Dies lässt sich 
durch spezielle zusätzliche Si-
cherungen verhindern. Die Ver-
ordnung über Anlagen zum Um-
gang mit wassergefährdenden 
Stoffen (AwSV) vom Bund regelt 
die Mindestschutzanforderungen 
an Anlagen in den entsprechen-
den Risikogebieten. 
 
Bildquelle: GDV e. V. - Überschwemmung  
vorbeugen und versichern 

 

 

Hans-Joachim Franz – GVV mbH 

Baumsichtkontrollen, worauf ist zu achten? 

Mit Bäumen ist das ja so eine 
Sache. Wir alle freuen uns, wenn 
die Stadt schön grün ist – keine 
Frage. Für Wohnungsunterneh-
men stellen sie aber auch ein 
Risiko dar. Denn für Schäden, 
die durch umgeknickte Bäume 
oder herabfallende Äste entste-
hen, haftet der Baumeigentümer. 
Bei Privatgrundstücken oder  
Privatwegen ist das der Grundei-
gentümer, auch wenn das 
Grundstück vermietet oder ver-
pachtet ist. Regelmäßige 
Baumsichtkontrollen sind im Sin-
ne der Verkehrssicherungspflicht 
deshalb wichtig. Aber Vorsicht: 
Es gibt einige Dinge zu beach-
ten, damit Sie im Schadenfall 
nicht das Nachsehen haben. 

Baumsichtkontrollen  
dokumentieren 
Ein Gebäudeeigentümer musste 
das kürzlich schmerzlich erfah-
ren. Er hatte nach einer Baum-
sichtkontrolle durch einen exter-
nen Experten ein schriftliches 
Protokoll erstellt und wähnte sich 
damit auf der sicheren Seite. Im-
merhin ist er seiner Sorgfalts-
pflicht nachgekommen und hat 
die Baumbeschaffenheit ord-
nungsgemäß prüfen lassen. 
Dann kam es zum Schadenfall. 
Ein umgeknickter Baum fiel auf 
ein Auto, der Halter klagte. Und 
das zuständige Gericht gab dem 
Gebäudeeigentümer die Schuld: 
Es wäre nicht sicher, dass er die 
notwendigen Schritte zur Ver-
kehrssicherung wirklich unter-
nommen hätte, hieß es. Weil er 
die Sichtkontrollen nicht ausrei-
chend dokumentiert hatte. Nicht 

ausreichend heißt: nur schriftlich. 
 

Im Schadenfall liegt die Beweis-
pflicht beim Baumeigentümer 
Was viele nicht wissen: Die Be-
weispflicht liegt in so einem Fall 
immer beim Baumeigentümer. Er 
ist verantwortlich dafür, dass von 
„seinen“ Bäumen keine Gefahren 
für andere Verkehrsteilnehmer 
ausgehen, muss Vorkehrungen 
zum Schutz Dritter rechtzeitig 
treffen – und das im Zweifel eben 
auch beweisen können. Sonst 
drohen Schadenersatzansprü-
che, bei Körperverletzung kommt 
die strafrechtliche Belangung hin-
zu. 
 

Alle Bäume müssen daher regel-
mäßig über Sichtkontrollen ge-
prüft werden. Mängel, die für 
Laien am Baum erkenntlich sind, 
müssen zu entsprechenden Si-
cherheitsmaßnahmen führen, 
gegebenenfalls unter Berücksich-
tigung geltender Baumschutzre-
gelungen. Ein bereits eingeknick-
ter größerer Ast etwa gehört also 
entfernt, bevor er auf den Geh-
weg fallen kann. Wie oft und in-
tensiv Bäume kontrolliert werden 
müssen, hängt unter anderem 
davon ab, in welchem Zustand 
sie sind, wo sie stehen und wel-
chem Verkehr sie ausgesetzt 
sind. In der Regel empfiehlt sich 
eine jährliche Baumsichtkontrolle, 
bei „Problembäumen“ ein halb-
jährlicher Kontrollrhythmus.  
 

Eine Fotodokumentation solcher 
Baumsichtkontrollen ist gesetz-
lich nicht verpflichtend, dem Ge-
bäudeeigentümer hätte sie aber 
geholfen. Mit ihr hätte er bewei-
sen können, dass der Baum kei-
ne Mängel aufwies und es sich 
hier um einen Fall höherer Ge-
walt handelte. Es wird daher 
empfohlen, Baumsichtkontrollen 
immer entsprechend ausführlich 
zu dokumentieren und neben 
dem schriftlichen Protokoll auch 
Fotos zu erstellen. Dann sind Sie 
im Falle eines Gerichtsverfahrens 
auf der sicheren Seite. 
 

Bernd Miethke – GVV mbH 
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Wertvolle Außenwand-Malereien:  

Schmuckgraffitis immer mitversichern 

Ein kleiner Brand, eine zerstörte 
Fassade – und ein klarer Fall für 
den Versicherer: Die Fassade 
wird auf seine Kosten wiederher-
gestellt. Klingt nach einem Hap-
py End. Wäre da nicht das 
Kunstwerk an der Außenwand, 
das bei dem Brand mit zerstört 
wurde … 
 

Graffitis können Schandflecke 
sein: unschöne Schmierereien, 
die das Erscheinungsbild mutwil-
lig zerstören. Doch die Farbe aus 
der Dose kann auch wahre 
Kunstwerke hervorrufen: Auf-
trags-Sprayer verwandeln graue 
Hauswände in kunstvolle Bild-
welten. Ein einfacher und effekt-
voller Weg, den Mietern ein far-
benfroheres Umfeld zu bieten. 
 

Von der Wandfarbe zur Kunst 
Greifen Künstler zur Spraydose, 
steigen die Kosten eines soge-

nannten „Schmuckgraffitis“ 
schnell in den hohen vierstelligen 
Bereich. Größere Fassadenma-
lereien bewegen sich sogar in 
hohen sechsstelligen Bereichen. 
Dadurch wird die Wandverschö-
nerung anzeigepflichtig. Denn 
ungeachtet der Frage, inwiefern 
eine Fassadenmalerei oder ein 
Schmuckgraffiti durch die Verbin-
dung zum Bestandteil des versi-

cherten Gebäudes werden, stel-
len sie doch eine Gefahrerhö-
hung für den Versicherer dar, 
im Schadenfall nicht nur die 
Kosten der Wiederherstellung 
der Fassade, sondern auch die 
Kosten der Wiederherstellung 
der Malereien erstatten zu müs-
sen. 
 
Will man von vornherein den 
Diskussionen mit dem Versiche-
rer über die versehentliche 
Nichtanzeige der Gefahrerhö-
hung aus dem Weg gehen, soll-
te die Fassadenmalerei ange-
zeigt werden. 
 
Im Falle des oben genannten 
Fassadenbrandes war das 
Schmuckgraffiti nicht angezeigt 
gewesen. Die Folge: Der Versi-
cherer ersetzte zwar die Fassade 
– nicht aber das mehrere tau-
send Euro teure Graffiti. Erst 

nach langwierigen Vermittlungs-
gesprächen erklärte der Versi-
cherer sich zu einer einmaligen 
Ausnahme bereit. 
 
Minimale Mehrprämie, maxima-
ler Schutz 
 
Diese Kulanz ist ein absoluter 
Sonderfall!  
Zeigen Sie Ihre Schmuckgraffitis 

daher unbedingt an – denn nur, 
wenn Sie die bestehende Anzei-
gepflicht erfüllen, ist Ihr Versi-
cherer zur Erstattung im Scha-
denfall verpflichtet. Alles, was wir 
dafür von Ihnen benötigen, ist 
ein Foto des Wand-Kunstwerks, 
die Anschrift des Gebäudes so-
wie die Höhe der aufgewendeten 
Kosten. Die Mehrkosten für die 
Mitversicherung sind minimal. 
 
Bei größeren Fassadenmalerei-
en lohnt sich die frühzeitige Ab-
stimmung mit dem Versicherer 
zur Gestaltung eines umfassen-
den Schutzkonzeptes für das 
Kunstwerk. Klare Vereinbarun-
gen mit dem Künstler in Bezug 
auf Restaurierungs- und Instand-
setzungsarbeiten im Vorwege 
können bei der Ausarbeitung ei-
ner Versicherungslösung helfen, 
z. B. eine Garantieverpflichtung 
des Künstlers innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums zu be-
stimmten Kosten die Instandset-
zungsarbeiten vorzunehmen. 
 
Im Ergebnis kann ein individuel-
les Schutzkonzept mit klaren 
vertraglichen Regelungen entwi-
ckelt werden, ob der Versicherer 
im Schadenfall die Anfertigung 
einer qualifizierten Kopie über-
nimmt und welche Kosten er da-
bei erstattet. 
 

Sprechen Sie uns bitte an, wir 
helfen gern weiter. 
 

Gerd Helmig – GVV mbH 
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Wenn alter Wein auf „altes“ Gebäude trifft ... 

§ 823 BGB: „(1) Wer vorsätzlich 
oder fahrlässig das Leben, den 
Körper, die Gesundheit, die Frei-
heit, das Eigentum oder ein 
sonstiges Recht eines anderen 
widerrechtlich verletzt, ist dem 
anderen zum Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens ver-
pflichtet.“ 
 
Nach angewandter Rechtspre-
chung muss durch den Schaden-
ersatz dabei der Zustand wieder 
hergestellt werden, wie er vor 
dem Schaden bestand. 
 
Dazu ein aktuelles Beispiel aus 
der Wohnungswirtschaft: 
 
Ein Mieter/Nutzer einer Genos-
senschaftswohnung kommt mit 
seinem Einkauf für die Geburts-
tagsparty nach Hause. Ganz 
schön viel zu schleppen – vor 
allem die Flaschen guten Rotwei-
nes haben so ihr Gewicht. Das 
liebe Rotkäppchen – wir erinnern 
uns an das Kindermärchen – hat-
te nur eine Flasche im Körbchen 
auf dem Weg zur Großmutter. In 
unserem Fall waren es ein paar 
Flaschen mehr. Möglicherweise 
war der Korb des Mieters auch 
älter als der vom Rotkäppchen. 
Wie es der böse Zufall (nicht der 
Wolf) will, bricht der Korb und 
danach zerschellen mehrere Fla-
schen stark färbender Rotwein 
im Treppenhaus. Vom dritten 
Stock aus entstand eine unschö-
ne Sauerei treppab nicht nur auf 

dem Fußboden sondern auch am 
Holzgeländer und an den Wän-
den. 
 
Reumütig meldet unser an-
ständiges Genossenschaftsmit-

glied den Schaden am Gebäude 
seinem Hausverwalter. Über das 
Verschulden ist man sich einig. 
Vorbildlich besitzt der Schaden-
verursacher auch eine private 
Haftpflichtversicherung, die in 
diesem Fall das Ver-
schulden Ihres Versiche-
rungsnehmers und somit 
die Pflicht zum Ersatz 
des Schadens auch 
rechtlich dem Grunde 
nach anerkennt. Durch 
die Überladung des mög-
licherweise nicht mehr 
ganz intakten Körbchens 
mit den Rotweinflaschen, 
hat der Mieter die „im 
Verkehr erforderliche 
Sorgfalt“ beim Transport eben 
nicht walten lassen.  
 
Absicht, also die Vorsatztat eines 
Unbekannten, war es natürlich 
auch nicht. Aus diesem Grunde 
kann der Schaden nicht über den 
Kostenbaustein „mutwillige Be-
schädigung/Vandalismus“ in der 
Gebäudeversicherung der Ge-
nossenschaft abgewickelt wer-
den. 
 
Grundsätzlich also alles klar und 
völlig problemlos, was die Leis-
tung der privaten Haftpflichtversi-
cherung als Ersatz der Reparatur
- bzw. Wiederherstellungskosten 
von Boden und Treppenläufen, 
den Isolieranstrich gegen die tief 
eingedrungene Rotweinfarbe so-
wie letztlich „Schönheitsanstrich“ 

für brutto 5.082,35 Euro an-
geht. 
 
Die Rechtslage ist so, dass 
der Schadenverursacher, 
und an seiner Stelle dessen 
Haftpflichtversicherung, die 
Kosten zu tragen hat, wel-
che notwendig sind, um den 
Zustand der in diesem Fall 
zerstörten Sache vor dem 
Schaden wieder herzustel-

len. Lediglich eine Reinigung der 
Flächen reichte nicht aus. Die 
Privathaftpflichtversicherung 
muss laut geltendem Recht das 
ersetzen, was auch der versi-
cherte Mieter ohne Haftpflichtver-

sicherung ansonsten selbst er-
setzen müsste. 
 
Um die Schadenhöhe festzustel-
len, wurde ein unabhängiger 
Sachverständiger eingesetzt. 

Dieser verfasste folgenden Prüf-
bericht (Auszug sinngemäß). 
 
„Es ist eindeutig ein irreparabler 
Schaden erkennbar. Die Bauteile 
müssen erneuert werden. Die 
durch den Handwerker angebote-
nen Positionen für den Aus-
tausch können als schadenskau-
sal bewertet werden. Das Ange-
bot ist marktgerecht, der Auf-
wand ist angemessen. Durch die 
Erneuerung entsteht eine Werter-
höhung für den Geschädigten 
(Genossenschaft). Da es sich 
hier um einen Haftpflichtschaden 
handelt, darf sich dieser nicht 
besser stellen als vor dem Scha-
deneintritt. Es sind daher Abzüge 
Neu–für–Alt gerechtfertigt. Die 
Bauteile sind 8 Jahre alt. Die Nut-
zungsdauer wird anhand der Da-
ten des Institutes für Erhaltung 
und Modernisierung von Bauwer-
ken an der TU Berlin und/oder 
anhand der Daten des Bundes 
technischer Experten (Essen) 
ermittelt. Die so ermittelte 
„Lebenserwartung“ des zerstör-
ten Bauteiles beträgt 15 Jahre. 
Die eigentliche Wert-Berechnung 
erfolgt nach dem anerkannten 
Linearen Verfahren. Dieses 
ergibt eine Entwertung von 53,33 
Prozent.“ 
 
Somit leistet die Haftpflichtversi-
cherung stellvertretend für den 
versicherten Schadenverursa-
cher für das zerstörte Bauteil 



GVV I Gesellschaft für Versicherungsvermittlung und Vermögensbildung mbH 

8 

 

(Reinigung allein reichte nicht) 
nur 2.710,42 Euro anstatt der  
vollen 5.082,35 Euro für die Wie-
derherstellung des Zustandes vor 
dem Schadeneintritt. 
 
Für jeden Geschädigten ist eine 
Zeitwertentschädigung äußerst 
unbefriedigend. Dennoch ent-
spricht die Leistung in diesem 
Fall dem geltenden Haftungs-
recht. Ganz profan gesagt: wenn 
ich einem anderen aus Versehen 
dessen alte Jacke unreparierbar 
zerreiße, dann muss ich auch nur 
den Wert einer alten Jacke erset-
zen. Das nennt man Zeitwertent-
schädigung. 
 
Da meine Haftpflichtversicherung 
lediglich stellvertretend für mich 
den Schadenersatz vornimmt, gilt 
für sie natürlich dasselbe Recht. 
Will ein Geschädigter mehr von 
mir haben als diesen Zeitwert, 
dann verteidigt mich meine Haft-
pflichtversicherung gegen die 
unberechtigte Schadenersatzfor-
derung. Das ist die andere Leis-
tung der Versicherung für mich 
als versicherte Person. Und 
schon aus diesem Grunde sollte 
jede Person und jede Firma, 
auch jedes Wohnungsunterneh-
men, eine private, Berufs- oder 
Betriebshaftpflichtversicherung 
haben, falls eine Schadenersatz-
forderung einmal umgekehrt, al-
so gegen das Unternehmen läuft. 
 

Frank Ullrich – GVV mbH 

Schädlingsbefall Bettwanzen 

In letzter Zeit wurden wir des Öf-
teren mit der Frage konfrontiert, 
wer im Falle eines Schädlingsbe-
falls durch Bettwanzen verant-
wortlich gemacht werden kann 
bzw. wer die entstehenden Kos-
ten durch den Kammerjäger trägt. 
Mieter oder Vermieter? 
 
Bettwanzen – oder ihre Eier – 
werden von einem anderen Ort in 
die Wohnung eingeschleppt. Oft 
hat sich ein Tier auf einer Reise 
in einer Kofferecke verkrochen 
oder in einer Kleiderfalte verbor-
gen. Das kann im Hotel passie-
ren oder im Zug oder im Flug-
zeug. 
Auch wenn gebrauchte Möbel 
gekauft werden, kann sich darin 
eine Bettwanze verborgen halten. 
Tagsüber wohnen sie an trocke-
nen Plätzen, unter Bildern, Leis-
ten, Steckdosen –und Lichtschal-
terabdeckungen. Nachts kommen 
sie heraus, um Blut zu saugen. 
Bettwanzen verursachen durch 
ihre Bisse keine Gesundheits-
schäden und übertragen auch 
keine Krankheiten – allerdings 
entsteht ein sehr lästiger Juck-
reiz. Wenn man sich kratzt kann 
es auch zu Hautverletzungen und 
Infektionen kommen, auch aller-
gische Reaktionen sind möglich. 
Wanzen müssen unbedingt un-
verzüglich fachmännisch be-
kämpft werden. Die Bekämpfung 
von Bettwanzen war bis Dezem-
ber 2000 im geltenden Bundes-
seuchengesetz vorgeschrieben. 
Es wurde durch das Infektions-
schutzgesetz ersetzt, dass keine 
entsprechenden Vorschriften 
mehr enthält. 

Ist die Wohnung mit Bettwanzen 
befallen ist sie in kürzester Zeit 
nahezu unbewohnbar. 

Für Bettwanzenbefall nach länge-
rer Mietdauer haftet der Mieter 
Tritt nach längerer Mietdauer ein 
Bettwanzenbefall auf, so liegt 
eine Verletzung von mietvertragli-
chen Pflichten vor. Es ist Sache 
des Mieters zu beweisen, dass er 
den Befall der Wohnung nicht zu 
vertreten hat. Dies dürfte dem 
Mieter in den seltensten Fällen 
gelingen. Somit trägt er die Kos-
ten der Schädlingsbekämpfung. 
Außerdem muss der Mieter den 
Ungezieferbefall dem Vermieter 
unverzüglich anzeigen, damit die-
ser geeignete Maßnahmen tref-
fen kann, um eine Verseuchung 
weiterer Wohnungen in diesem 
Gebäude auszuschließen. Ver-
säumt der Mieter das, haftet er 
dem Vermieter gegenüber für alle 
weiteren Schäden (Mietausfall, 
Bekämpfungskosten). 
 
Für Bettwanzenbefall bei Neuein-
zug eines Mieters haftet der  
Vermieter 
Wenn ein Mieter neu in eine 
Wohnung einzieht und dort bald 
Bettwanzen auftreten, muss der 
Vermieter zunächst die Möglich-
keit ausschließen, dass die Wan-
zen aufgrund eines Gebäude-
mangels eingewandert sind oder 
eingeschleppt wurden, oder sich 
(unerkannt) bereits beim Einzug 
des Mieters in der Wohnung in 
entsprechenden Verstecken be-
fanden. Kann er dies nicht und 
der Mieter weist nach, dass er in 
seiner alten Wohnung keinen Be-
fall von Bettwanzen hatte, ist der 
Vermieter für die Beseitigung 
bzw. Kostenübernahme zustän-
dig.  
 
Ariane Elsholz – GVV mbh 
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Zinsentwicklung in Coronazeiten 

Stillstand beim öffentlichen Le-
ben, Hamsterkäufe in den Super-
märkten, Chaos an den Börsen: 
Die Auswirkungen des Corona-
virus sind extrem. Die große Ver-
unsicherung der Finanzmärkte 
lässt sich besonders gut an der 
Entwicklung der zehnjährigen 
Bundesanleihe ablesen: Bevor 
das Coronavirus Deutschland in 
vollem Maße erfasst hat, flüchte-
ten sich viele Anleger in die als 
sicher geltenden Bundesanleihen 
– und mit ihrer Rendite sanken 
auch die Bauzinsen auf einen 
neuen historischen Tiefstand. 
Einige regionale Institute verga-
ben Anfang März Darlehen mit 
zehn Jahren Zinsbindung zu ei-
nem Sollzins von unter 0,3 Pro-
zent. 
 
Es wird erwartet, dass im Laufe 
des Jahres die Bauzinsen lang-
sam anziehen. Die Steigerung 
wird allerdings moderat bleiben – 
vor allem da die EZB weiterhin 
Staatsanleihen aufkauft und de-
ren Renditen damit künstlich 
niedrig hält. 
 

Mit steigender Unsicherheit in-
nerhalb Deutschlands sinkt die 
Nachfrage nach Bundesanleihen 
allerdings wieder. Bereits jetzt 
hat Deutschland einen Schutz-
schirm von 750 Milliarden Euro 
auf den Weg gebracht. Aller Vo-
raussicht nach werden Konjunk-
turprogramme folgen, um die 
Nachfrage anzukurbeln und 
Schlüsselindustrien zu stärken. 
 
Ein weiterer Faktor, der aktuell zu 
leicht steigenden und vor allem 

stark schwankenden Zinsen 
führt, ist eine gewisse Unsicher-
heit auf Seiten der Banken. Eini-
ge regionale Institute haben sich 
teilweise aus dem Markt zurück-
gezogen. Andere Banken passen 
ihre Risiko-Marge an, um das 
eigene Risiko möglichst gering zu 
halten. Steigende Zinsen werden 
nun schneller als zuvor an Kun-
den weitergegeben.  
 
Was bedeutet die Corona-Krise 
für Bauherren?  
Viele Fachkräfte kommen aus 
dem Ausland und durch die Be-
schränkungen fehlen daher zum 
einen die Arbeitskräfte und zum 
anderen deuten sich bereits Eng-
pässe bei der Materialbeschaf-
fung an. Das bremst natürlich die 
Bauvorhaben. Außerdem können 
Genehmigungsverfahren zurzeit 
nicht optimal bearbeitet werden. 
Wer jetzt mit einem Bauvorhaben 
beginnt, sollte sich daher be-
wusst sein, dass es zu Bauzeit-
verzögerungen kommen kann 
und diese überbrückt werden 
müssen. 
 

Ist jetzt ein guter Zeit-
punkt für die An-
schlussfinanzierung? 
Jedes Darlehen sollte 
individuell geprüft wer-
den, welche Möglich-
keiten es gibt, den 
Baukredit jetzt umzu-
schulden und die Kon-
ditionen zu verbessern. 
Wenn das Darlehen 
bereits seit zehn Jah-
ren vollständig ausbe-
zahlt ist, lässt es sich 

mit einer Frist von sechs Mona-
ten kostenfrei kündigen − selbst 
wenn ursprünglich eine längere 
Zinsbindung vereinbart war. Das 
Sonderkündigungsrecht verfällt 
übrigens auch nicht, wenn der 
frühestmögliche Kündigungster-
min bereits verstrichen ist. Wich-
tig ist nur, dass die Zinsbindung 
des Immobiliendarlehens bereits 
länger als 10 Jahre läuft.  
Weil das Zinsniveau jetzt wesent-
lich niedriger ist als damals und 
die Konditionen zu den aktuell 

gültigen Zinsen neu berechnet 
werden, bedeutet die Umschul-
dung eine sofortige Entlastung 
für Ihr Unternehmen. Wer seine 
bisherige Rate beibehalten kann 
und möchte, erhöht damit auto-
matisch die Tilgung und führt das 
Darlehen deutlich schneller zu-
rück. Falls eine Anschlussfinan-
zierung noch nicht möglich ist, 
lassen sich die aktuellen Zinsen 
schon fünf Jahre vor Ablauf der 
Zinsbindung mit einem Forward-
Darlehen „einfrieren“. Das ist in-
teressant für alle, die sich gegen 
steigende Zinsen absichern und 
bereits jetzt Planungssicherheit 
für die Anschlussfinanzierung 
haben möchten. 
 
Werden die Kreditrichtlinien der 
Banken aufgrund der Corona-
Krise strenger? 
Tatsächlich gibt es Banken, die in 
der aktuellen Situation konserva-
tiver kalkulieren, um ihr Risiko zu 
reduzieren. Nach Umfragen der 
Bundesbank achten die deut-
schen Banken gleichwohl stärker 
auf ihre eigenen Refinanzie-
rungskosten und ihre bilanziellen 
Restriktionen. Die Institute gaben 
an, bereits seit Mitte 2019 ihre 
Eigenkapitalpositionen in Reakti-
on auf neue regulatorische Aktivi-
täten zu stärken. So haben sie 
ihre Aufschläge auf den Refe-
renzzinssatz unabhängig von der 
Bonität der Kreditnehmer ausge-
weitet. Weiter gaben sie an, bei 
den individuellen Vergabebedin-
gungen im Firmenkundenseg-
ment restriktiver vorzugehen. 
 

Stefan Discher – GVV mbH 
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Problemkind D&O-Versicherung 

Laut Angaben des GDV, dem 
Gesamtverband der deutschen 
Versicherungswirtschaft, verein-
nahmten die D&O-Versicherer im 
Bundesgebiet im Jahr 2018 rund 
252 Mio. EUR an Prämien. Den-
noch handelte es sich um ein 
Verlustgeschäft angesichts einer 
Schadenquote von immerhin 
112,9%! 
Diese Entwicklung im Bereich der 
Managerhaftung kommt nicht 
überraschend, sie hatte sich viel-
mehr schon länger angekündigt: 
Zu den Schadenzahlungen in Mil-
lionenhöhe, die Konzernmanager 
bei VW, der Deutschen Bank  
oder Siemens vor Jahren schon 
durch persönliche Inanspruch-
nahme verursacht haben, kommt 
heute eine Vielzahl von D&O-
Schadensfällen im Mittelstand. 
Häufige und typische Schaden-
szenarien der jüngeren Vergan-
genheit waren insbesondere  
Inanspruchnahmen durch den 
Insolvenzverwalter, aber auch 
Schadenersatzansprüche aus 
dem Vorwurf des Organisations-
verschuldens, dies neuerdings 
vermehrt im Zusammenhang mit 
Cyber-Vorfällen. 
 
Zu den erhöhten Haftungsrisiken 
gesellen sich vermehrte Inan-
spruchnahmen: In den 1990er-
Jahren war es noch ungeschrie-
benes Gesetz, Geschäftsführer 
nicht persönlich zu belangen. 
Heute landen „Manager mit Ma-

kel“ schnell vor Gericht. In den 
vergangenen Jahren ist die Zahl 
der Inanspruchnahmen von hö-
heren Entscheidungsträgern 
durch ihren Dienstherrn deutlich 
gestiegen, und zwar auch jen-
seits der großen Konzerne. Die 
Unternehmen nutzen das als 
„Schutzschild“ für die Organe 
vorgesehene Vehikel längst als 
eigene Versicherung: Sie lassen 
ihre Manager haften - wohlwis-

send, dass diese mit der D&O 
über eine millionenschwere Absi-
cherung verfügen. Die Fragen 
nach Verantwortlichkeit und 
Schuld und daraus resultieren-
den Ansprüchen werden vom 
eigenen Unternehmen weg und 
zu den verantwortlichen Mana-
gern hin gelenkt. Plötzlich steht 
der Manager im Fokus der Er-
mittlungen und damit auch des-
sen D&O-Versicherer. 
 

D&O Prämien in naher Zukunft 
teurer? 
Man kann also sagen, dass sich 
die Mechanismen der Manager-

haftung verschoben haben. Diese 
Entwicklung bedeutet für die D&O
-Versicherer ein erhebliches Ver-
lustrisiko. Daher steht zu befürch-
ten, dass die D&O-Prämien sich 
bereits in naher Zukunft empfind-
lich verteuern werden; hiervon ist 
man in Expertenkreisen über-
zeugt. Der Trend zu höheren Prä-
mien bei gleichzeitiger Verknap-
pung der zur Verfügung stehen-
den Deckungssummen und Ver-
schlechterung der Bedingungs-
werke hat bei den Großunterneh-
men schon begonnen und wird 
sich in absehbarer Zeit auch auf 
den Mittelstand erstrecken. 
Insofern setzt sich der in den 
USA schon vor geraumer Zeit 
begonnene Trend nach bewähr-
tem Schema auch in Europa fort. 
Es ist absehbar, dass auch bei 
Versicherern, die derzeit keine 
Prämienanhebung aktiv einfor-
dern, die Bereitschaft zur Zeich-
nung höherer Versicherungssum-
men auf Sicht sinken dürfte. Lei-
der gibt es keine „Faustformel“ 
zur Berechnung einer angemes-
senen Versicherungssumme in 
der D&O; letztlich kann nur der 
Vorstand / die Geschäftsführung 
die Entscheidung treffen, welche 
Deckung in Relation zur Risiko-
geneigtheit des Unternehmens 
und seiner Aktivitäten am Markt 
angemessen erscheint. 
 

Bernd Miethke – GVV mbH 

In unseren Rahmenverträgen zur 
Haftpflichtversicherung, welche 
sich vorrangig auf die Haus- und 

Grundbesitzerhaftpflichtversiche-
rung beziehen, sind auch die so-
genannten betrieblichen Risiken 
gedeckt. Dazu zählen sowohl die 
Betriebshaftpflicht- und Bauher-
renhaftpflichtversicherung, als 
auch die Umweltschaden- und 
Umwelthaftpflichtversicherung. 
Letztere sind in der Regel Be-
standteile der Betriebshaftpflicht-
versicherung. 
 

Grundlage beider Versicherun-

gen bilden das Umwelthaftungs-
gesetz und das Umweltschaden-
gesetz. Das Umwelthaftungsge-
setz bezieht sich auf Haftungsan-
sprüche geschädigter Personen 
im Bereich ihrer Gesundheit oder 
Schäden am Vermögen.  
 
Das Umweltschadengesetz bein-
haltet Ansprüche aus Schäden 
die der Umwelt selbst zugeführt 
wurden, wie Schäden an ge-
schützten Tieren und Pflanzen, 

Umweltschaden- und Umwelthaftpflichtversicherung –  

Wo liegt der Unterschied? 
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Landschaften und Gewässer. Die 
Umwelthaftpflichtversicherung 
kommt also für Schäden auf, die 
zivilrechtliche Haftungsansprüche 
stellen, die Umweltschadenversi-
cherung hingegen kommt für die 
gesetzliche Pflicht zur Sanierung 
von Umweltschäden auf. 
 

Schadenbeispiele: Umwelthaft-
pflichtversicherung 
Nach dem Betanken der Hei-
zungsanlage durch einen Hei-
zungsmonteur wird festgestellt, 
dass die Anschlüsse an der Anla-
ge undicht sind und ausgetrete-
nes Öl ins Grundwasser gelangt 
ist. Es sind folglich umfangreiche 
Sanierungsarbeiten notwendig. 
 

Schadenhöhe: ca. 150.000 EUR 

In einem Bürogebäude werden 
durch einen Bodenleger Kunst-
stoffböden mit Hilfe eines Spezi-
alklebers verlegt. Über die ge-
samte Etage werden die Dämpfe 
verteilt. Ferner wurde durch den  
Bodenleger versäumt, die Etage 
ausreichend abzusichern Der 
Bauherr betritt mit einer Zigarette 
die Räumlichkeiten. Durch die 
Glut der Zigarette, werden die 
Klebedämpfe entzündet und ent-
flammen. Infolge der Explosion 
entwickelt sich Ruß, der sich 
über das gesamte Gebäude ver-
teilt. Das Gebäude muss kom-
plett saniert werden. 
 

Schadenhöhe: ca. 200.000 EUR 
 

 

Schadenbeispiel: Umweltscha-
denversicherung 
Bei Malerarbeiten fällt ein 20 Liter 
Eimer lösemittelhaltige Fassa-
denfarbe in den unscheinbaren 
Bach auf dem Grundstück des 
Auftraggebers. Die dort heimi-
schen Populationen der Gemei-
nen Flussmuschel und Bauchigen 
Windelschnecke sterben aus. 
Durch das Absterben des 
Schilfgürtels flussabwärts findet 
die Gekielte Smaragdlibelle keine 
Nahrung mehr. Die Naturschutz-
behörde fordert die Rekultivie-
rung der Lebensräume.  
 

Schadenhöhe: über 200.000 € 
 
Uwe Stock – GVV mbH 

Haustür nachts abschließen? 

In unserer Rundbrief-Ausgabe III 
vom 24. September 2014 berich-
tete die GVV bereits darüber, ob 
das Abschließen der Haustür 
nachts rechtens ist. Einige Ver-
mieter legen in der Hausordnung 
fest, dass nachts die Haustür von 
den Mietern abgeschlossen wer-
den soll. Aufgrund der bis dato 
noch fehlenden Rechtsprechung 
konnte somit nur folgende Emp-
fehlung ausgesprochen werden: 
Die Haustür als wichtigen Flucht-
weg rund um die Uhr zugänglich 
zu lassen und somit nicht zu ver-
schließen. 
 
Im Jahr 2015 hat das Landesge-
richt Frankfurt/Main mit Urteil 
vom 12.05.2015, Az.: 2-13 S 
127/12 entschieden, dass Haus-
türen von Mehrfamilienhäusern 
nicht abgeschlossen werden dür-
fen. Das Abschließen der Haus-
eingangstür führe zu einer erheb-
lichen Gefährdung der Mieter und 
ihrer Besucher. Die Richter ent-
schieden, dass es den Grundsät-
zen ordnungsgemäßer Verwal-
tung widerspricht, wenn ein Ab-
schließen der Haustür in einer 
Hausordnung oder im Mietvertrag 
gefordert wird. Begründung: Eine 
verschlossene Haustür behindert 
den Fluchtweg und kann die Be-
wohner in Gefahr bringen, wenn 

sie den Schlüssel nicht bei sich 
tragen. Der Schutz von Leben 
und Gesundheit ist wichtiger als 
das Sicherheitsbedürfnis der Be-
wohner vor Zutritt unbefugter 
Personen.  

Auch die Feuerwehr bestätigt: 
Haustüren sind Notausgänge 
Ein Kernbestandteil des Brand-
schutzes von Gebäuden ist das 
Vorhandensein ausreichender 
Rettungswege und Fluchttüren, 
die von der Wohnung ins freie 
führen. Typischerweise ist das in 
den meisten Fällen die Hausein-
gangstür. Bei Ausbruch eines 
Feuers oder anderen Notfällen im 
Haus werden in aller Regel die 
Bewohner psychisch stark bean-
sprucht und es besteht die Ge-
fahr, dass sie ihre Schlüssel in 
der Wohnung vergessen oder 
nicht die Möglichkeit haben, ihn 
mitzunehmen. Dabei sind ältere 

oder hilfsbedürftige Menschen 
sowie Kinder aufgrund ihrer kör-
perlichen Einschränkungen oder 
ihrer Unerfahrenheit besonders 
stark den Gefahren in einem Not-
fall ausgesetzt.  
 
Moderne Schließsysteme als 
Lösung? 
Nach Darstellung des Deutschen 
Mieterbundes könnten die wider-
streitenden Interessen der Haus-
bewohner durch ein Haustür-
schließsystem mit einem 
Schnapp- oder Panikschloss un-
ter einen Hut gebracht werden.  
Vorteile eines solchen Schließ-
systems: Die Haustür schließt 
automatisch, sobald sie ins 
Schloss fällt und ist somit jeder-
zeit besser gegen Einbruch ge-
schützt. Gleichzeitig besteht aber 
zu jeder Zeit die Möglichkeit, die 
Tür von innen durch das Drücken 
der Klinke zu öffnen.  
 
Somit gewährleisten moderne 
Schließsysteme zum einen die 
Sicherheit im Haus durch eine 
abgeschlossene Haustür, zum 
anderen wird die Brandschutz-
verordnung durch einen freien 
Fluchtweg eingehalten. 
 
Ariane Elsholz – GVV mbH 
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Versicherungen des Mieters im Schadenfall 

Immer wieder erleben wir im 
GVV-Alltag bei der Meldung oder 
Bearbeitung von Schadensfällen 
Irritationen oder Diskussionen, 
die unsere Kunden als Vermieter 
mit ‚geschädigten Mietern‘ erle-
ben. Oft besteht dabei die Ge-
fahr, dass es zu Verzögerungen 
in  der Schadenabwicklung 
kommt. Daher wollen wir an die-
ser Stelle über typische Situatio-
nen im Schadenfall aufklären: 
 
Schaden am Gebäude 
Ihr Mieter kann sich in der Regel 
darauf verlassen, dass Sie als 
Vermieter alle für das Gebäude 
notwendigen Versicherungen ab-
geschlossen haben. Das bedeu-
tet, dass versicherbare Schäden, 
die zum Beispiel durch Feuer, 
Leitungswasser, Sturm und Ha-
gel oder auch Vandalismus ent-
stehen, abgedeckt sind.  
 
Versichert sind in der Gebäude-
versicherung die Wohngebäude 
selbst mit ihren Fundamenten, 
Grundmauern sowie Wasser-, 
Strom- und anderen Versorgungs
- sowie Entsorgungsleitungen. 
Weiter zählen auch Nebengebäu-
de, Garagen, Müllhäuser, Mau-
ern, Zäune usw. dazu. Die Ge-
bäudeversicherung betrifft also 
all die Sachwerte, welche zum 
Gebäude gehören. Anders kann 
es bei Einrichtungsgegenständen 
im Gebäude aussehen:  

<x   Sofern es sich um fest mit 
dem Gebäude verbundene Sa-
chen handelt, sind diese in der 
Regel auch in der Gebäudeversi-
cherung versichert. Das können 
sogar Einbauküchen sein, wenn 
Sie dem Vermieter gehören. 
Auch Sanitäreinrichtungen, Koch- 
und Backherde, Türen, Fenster, 

fest verklebter Fußbodenbelag, 
Parkett, Laminat, Wand- und De-
ckenverkleidungen, sind Gebäu-
debestandteile. Angelegenheit 
der Gebäudeversicherung sind 
sie dann auf jeden Fall, wenn Sie 
dem Gebäudeeigentümer gehö-
ren. 
 
Nicht vom Vermieter versicherbar 
ist dagegen ein Schaden am per-
sönlichen Eigentum des Mieters, 
also an seinem Hausrat. Das 
sind alle Sachen, die einem 
Haushalt zum Gebrauch oder 
Verbrauch dienen. Einfacher wird 
die Definition mit der Vorstellung, 
man könnte das Haus auf den 
Kopf stellen: Was dann heraus 
fallen würde, ist in der Regel kein 
Gebäudebestandteil. Möbel und 
alle anderen dem Mieter gehö-
renden, nicht fest mit dem Ge-
bäude verbundenen Sachen, ge-
hören zum Hausrat. Gegen die 
(finanziellen) Folgen eines Scha-
dens durch die schon genannten 
Gefahren wie z. B. Feuer können 
diese Dinge nur durch eine aus-
reichende Hausratversicherung 
abgesichert werden und die ist 
Sache des Mieters. Es ist eine 
häufige irrige Annahme, dass Sie 
als Vermieter bzw. Ihre Gebäu-
deversicherung die Regulierung 
zu übernehmen haben. 
 
Weiter gibt es bei geschädigten 
Mietern, z. B. weil es in der Woh-
nung darunter gebrannt hat und 
der Ruß die Möbel unbrauchbar 
machte, die Idee: Warum soll ich 
jetzt meine Versicherung in An-
spruch nehmen, ich habe doch 
den Schaden nicht verursacht?  
Eben, weil der Schutz meines 
Eigentums über die Hausratversi-
cherung erfolgen kann. 
 
Und sie ersetzt im Schadenfall 
immer den Neuwert, Wiederbe-
schaffungswert oder die Repara-
turkosten. Neben diesem Ersatz 
bei Schäden am Eigentum versi-
chert die Hausratversicherung 
auch Unterbringungskosten im 
Schadenfall. Sollte in Folge eines 
versicherten Schadens die versi-
cherte Wohnung unbewohnbar 

sein, übernimmt der Versicherer 
bis zu einer bestimmten Höhe 
(unterschiedlich je nach Tarif) die 
Unterbringungskosten z.B. in ei-
nem Hotel – auch hier ist der 
Vermieter nicht zuständig. 
 

Wenn man nun meint, ein Ande-
rer sei für den entstandenen 
Schaden in meiner Wohnung ver-
antwortlich, wird die Hausratver-
sicherung dies natürlich prüfen. 
Und wenn es tatsächlich so ist, 
ist sie dann berechtigt, den 
‚Schädiger‘ in Regress zu neh-
men. Sofern dieser oder seine 
Haftpflichtversicherung in An-
spruch genommen werden kann, 
erhält man jedoch immer nur den 
Zeitwert. Das ist geltende Recht-
sprechung. 
 
Jeder Mieter einer Wohnung soll-
te daher eine Hausratversiche-
rung zur Absicherung seines Ei-
gentums und als Schutz vor ho-
hen Kosten in den genannten 
Fällen haben. 
 
Für Schäden durch einen Rohr-
bruch haftet der Vermieter auf 
keinen Fall. So etwas ist in aller 
Regel unvorhersehbar und un-
verschuldet. Somit tritt auch des-
sen Haftpflichtversicherung nicht 
für Schäden zum Beispiel an den 
Möbeln des Mieters ein. Die 
Pflicht zum Schadenersatz be-
steht unter anderem laut Bürgerli-
chem Gesetzbuch (BGB §§ 823 
ff.) nur bei Verschulden. Das glei-
che gilt auch für Privatpersonen.  
 
Gehen wir wieder einen Schritt 
zurück: Ihr Mieter hat einen 
Schaden verursacht – was tun?  
Ganz wichtig: Versicherte Schä-
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Extremwetter wird laut Klimaforschern  

Normalität 

Wer nach Wetterrekorden sucht, 
muss in der Statistik nicht weit 
zurückgehen. Schon die Bilanz 
für 2018 hält etliche parat. Es war 
laut Deutschem Wetterdienst 
nicht nur das sonnenreichste und 
wärmste Jahr seit Beginn der 
Messungen, sondern zugleich 
eines der trockensten. Doch trotz 
Dürre war es auch ein Starkre-
gen-Rekordjahr. Fast 900 extre-
me Niederschläge – dreimal so 
viele wie im langjährigen Mittel – 
gab es bundesweit. Nur eine 
Ausnahme? Oder wird solch 
sprunghaftes Wetter künftig eher 
die Regel? 
 

Was aktuell noch als ungewöhn-
lich warmer Sommer gilt, könnte 
in rund 30 Jahren ein ganz nor-
maler Durchschnittssommer sein. 
Klimaforscher aus Berlin und 
Potsdam geben eine eindeutige 
Antwort: „Hitzewellen und extre-
me Regenfälle werden seit Jahr-
zehnten immer häufiger. Dieser 
Trend wird sich in Zukunft durch 
den Klimawandel fortsetzen.“ 
Das ist das zentrale Ergebnis ih-
rer Studie. 
Allein der Temperaturanstieg sor-
ge dafür, dass jeder einzelne 
Sommertag künftig heißer sein 
wird als früher. Das ist aber nicht 
das größte Problem: Längere Pe-
rioden mit heißen Tagen würden 
in Zukunft außerdem häufiger, so 
die Forscher. Hitzewellen oder 
Dürren werden um gut vier Pro-
zent wahrscheinlicher. Noch viel 
stärker werden in Mitteleuropa 
allerdings die feuchten Tage zu-
nehmen. Die Wahrscheinlichkeit 
für Starkregen in unseren Breiten 
steigt im Vergleich zu heute um 
26 Prozent. 

Extremes Wetter tritt also in einer 
zwei Grad wärmeren Welt nicht 
nur öfter auf, es hält außerdem 
länger an. „Insgesamt erleben wir 
in Zukunft weniger einen schnel-
len Wechsel von Wetterlagen, 
sondern länger andauernde Pha-
sen extremen Wetters“, erklärt 
ein Klimaforscher. 
 
Eine der wichtigsten Ursachen 
dafür ist demnach der sich ver-
langsamende Jet-Stream auf der 
Nordhalbkugel. Dieser Wind wird 
angetrieben vom Temperaturun-
terschied zwischen Arktis und 
Äquator. Er weht das ganze Jahr 
mit hoher Geschwindigkeit in gro-
ßen Höhen zwischen dem 40. 
und 60. Breitengrad einmal um 
den Globus. 
Da es in der Arktis aber beson-
ders schnell wärmer wird und der 
Temperaturunterschied zwischen 
Polarregion und Tropen dadurch 
immer geringer wird, verliert der 
Jet-Stream an Fahrt. In der Folge 
werden bestimmte Wetterlagen 
stabiler. 
Für uns in Deutschland bedeutet 
das: Auf Hitze folgen in der Regel 
nicht bloß abkühlende Schauer, 
sondern das Wetter schlägt häu-
figer gänzlich um. Es folgen Tage 
mit erheblichen Niederschlägen – 
das könnten bis zu zwei Wochen 
sein. Damit steigt natürlich die 
Gefahr von Hochwasser und 
Überflutungen, auch weil auf den 
ausgetrockneten Böden der Nie-
derschlag schwerer versickert. 
 
Eine Naturgefahrenversicherung 
(Elementarschadenversicherung) 
wird als optionaler Zusatzbau-
stein zur Wohngebäudeversiche-
rung angeboten und schützt vor 
den finanziellen Folgen insbeson-
dere von Überschwemmungen 
durch Hochwasser, Rückstau 
und Starkregen. Dennoch gibt es 
eine Vielzahl „Unbelehrbarer“, die 
ihre einhellige Meinung des 
„Passiert bei uns nicht“ weiterhin 
vertreten. Gehören Sie auch da-
zu? 
 
Bernd Miethke – GVV mbH 

den am Gebäude reguliert dann 
zunächst die Wohngebäudever-
sicherung. Diese wird, wie oben 
am Beispiel der Hausratversiche-
rung geschildert, einen Regress 
beim Verursacher prüfen. Oft 
wird versucht, zunächst direkt 
die Haftpflichtversicherung in An-
spruch zu nehmen, die wiederum 
an die Gebäudeversicherung 
verweist, hier kann wertvolle Zeit 
gespart werden, wenn die kor-
rekte Reihenfolge eingehalten 
wird. 
 
Es gibt natürlich auch vom Mie-
ter verursachte Schäden, wie  
z. B. die Zerstörung des Hand-
waschbeckens durch eine herab-
fallende Parfum-Flasche oder 
das Anbohren einer Leitung, die 
nicht zu den versicherbaren 
Schäden in der Gebäudeversi-
cherung gehören. Hier sollte der 
Mieter dann tatsächlich direkt mit 
seiner Versicherung in Verbin-
dung treten. 
 
Auch hier gilt: Wenn im Scha-
denfall ein schuldhaftes Handeln 
oder Unterlassen nachgewiesen 
werden kann, hat der Geschä-
digte auch Anspruch auf Scha-
denersatz. Besteht kein Ver-
schulden, dann wird jede Haft-
pflichtversicherung die vertragli-
che Aufgabe zur Abwehr unbe-
rechtigter Ansprüche wahrneh-
men und dafür auch ggf. die 
Kosten eines Rechtsstreites tra-
gen. Und erneut zu beachten ist: 
die Entschädigung erfolgt zum 
Zeitwert. 
 
Für Ihre Fragen oder spezielle 
Konstellationen stehen wir Ihnen 
gern Rede und Antwort. Weiter 
stellt Ihnen Ihr GVV-Berater gern 
eine Vorlage zur Verfügung, die 
Sie z. B. für Ihre Mieterzeitung 
oder Informationsschreiben an 
die Mieter nutzen können. 
 
Maja Schulze – GVV mbH 
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Autoversicherer haben 2018 
rund 268.000 Wildunfälle regis-
triert – 7.000 weniger als im Vor-
jahr. Rechnerisch kollidiert damit 
alle zwei Minuten ein kaskoversi-
cherter Pkw mit einem Wildtier. 
Nach Daten des Gesamtverban-
des der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) ist die 
Gefahr von Wildunfällen in den 
Monaten April und Mai und von 
Oktober bis Dezember am 
höchsten. Im Frühjahr sorgen 
vor allem Wildschweinrotten mit 
ihren Frischlingen für eine um 
rund 20 Prozent höhere Unfall-
gefahr. Zum Jahresende kommt 
es zu vielen Unfällen mit Hir-
schen, die in ihrer Brunftzeit sehr 
aktiv sind. Wie aus der aktuellen 
Wildunfall-Statistik des GDV wei-
ter hervorgeht, zahlten die Versi-
cherer 2018 für jeden Wildunfall 
mit einem Pkw im Schnitt mehr 
als 2.800 Euro. Insgesamt stie-
gen die wirtschaftlichen Schäden 
durch Wildunfälle auf 757 Millio-
nen Euro (plus zwei Prozent). 
 
Riskante Ausweichmanöver 
vermeiden 
Die Versicherer raten Autofah-
rern, die Warnschilder vor Wild-
wechseln zu beachten und ihre 
Fahrweise entsprechend anzu-
passen: Am Rand von Wiesen, 
Feldern und Wäldern abbremsen 
und vor allem in der Dämmerung 

die Geschwindigkeit verringern. 
Wenn Wild auf der Straße oder 
am Straßenrand auftaucht, soll-
ten Autofahrer das 
Fernlicht abblen-
den und hupen. 
Riskante Aus-
weichmanöver 
sollten sie vermei-
den. Der Zusam-
menprall mit ei-
nem anderen Auto 
oder einem Baum 
birgt in der Regel 
größere Gefahren 
als die Kollision 
mit einem Tier. 
 

Verhaltenstipps nach einem 
Wildunfall: 
1. Unfallstelle sichern: Warnblink-

licht einschalten, Warndreieck 
aufstellen. 

2. Die Polizei benachrichtigen. 
3. Ein verletztes oder getötetes 

Tier möglichst nicht anfassen. 
Das Bergen des Tieres ist Auf-
gabe des Försters oder Jagd-
pächters. 

4. Fotos vom Unfallort, vom Tier 
und vom Fahrzeug machen. 
Das ist hilfreich für eine schnel-
le Schadenbearbeitung. 

5. Eine Wildunfallbescheinigung 
von Polizei, Förster oder Jagd-
pächter ausstellen lassen. 

6. Den Versicherer anrufen, be-
vor die Wildspuren beseitigt 

Sind Planschbecken auf dem Balkon erlaubt? 

Da Frühling und Sommer vorwie-
gend zu Hause verbracht werden 

müssen, spielen viele Mieter mit 
dem Gedanken, Planschbecken 
oder mobile Pools auf Terrasse, 
Balkon oder im Gemeinschafts-
garten aufzustellen. Nicht immer 
ist dies ohne Zustimmung des 
Vermieters möglich.  
 
Planschbecken und Pools dürfen 
als Spielgeräte genehmigungs-
frei von Mietern im Gemein-
schaftsgarten oder auf der Ter-
rasse aufgebaut werden, befand 
das Amtsgericht Kerpen (Az.: 20 
C 443/01). Mieter müssen aber 

darauf achten, dass die Nach-
barn durch herumspritzendes 
Wasser oder zu lautes Toben 
nicht beeinträchtigt werden und 
der aufgestellte Pool die übrige 
Gartennutzung nicht beeinträch-
tigt. 
 
Grundsätzlich kann ein kleiner 
Pool auch auf einem Balkon auf-
gestellt werden, wenn der Miet-
vertrag oder die Hausordnung 
nichts anderes festlegen.  
Ein Pool darf jedoch niemals die 
Traglast des Balkons überschrei-
ten, denn schlimmstenfalls kann 

Wildunfälle im Zwei-Minuten-Takt 

sind oder das Fahrzeug repa-
riert, verschrottet oder verkauft 
wird. 

 

Kaskoversicherte bekommen 
nach einem Wildunfall Scha-
denersatz 
Schäden am eigenen Fahrzeug, 
die durch Haarwild – wie Rehe 
und Wildschweine – verursacht 
werden, begleicht die Teilkasko-
versicherung. Einige Versicherer 
haben ihren Schutz in der Teil-
kasko zusätzlich auf Unfälle mit 
bestimmten weiteren oder auch 
Tieren aller Art ausgeweitet. Auf 
den persönlichen Schadenfrei-
heitsrabatt hat ein Wildschaden 
keinen Einfluss. 
 

Gerd Helmig – GVV mbH 
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Warum eine Firmen-Rechtsschutzversicherung absolut notwendig ist 

Eine Rechtsschutzversicherung 
ist eine Versicherung, die für Be-
ratung und Vertretung durch 
Rechtsanwälte aufkommt. Die 
Anwaltskosten können sich 
schnell zu Tausenden von Euro 
summieren, insbesondere wenn 
Sie vor Gericht landen, so dass 
ein Firmen-Rechtsschutz eine 
Menge Geld für das Unterneh-
men sparen könnte. 

 
1. Klagen sind kostspielig 

a. Anwaltsgebühren von 100 
bis 1000 Euro pro Stunde, 
je nach Größe der Rechts-
anwaltskanzlei; 

b. Gebühr für die Einreichung 
von Beschwerden, etwa 
300 Euro; 

c. Gebühr für die Einreichung 
von Anträgen beträgt 40 bis 
150 Euro;  

d. Gebühr für Sachverständi-
ge in Höhe von 200 bis 600 
Euro pro Stunde, falls erfor-
derlich. Als Sachverständi-
ge können Ärzte, Ingenieu-

re, Psychiater und andere 
Personen befragt werden. 

 
2. Ein Prozess kann jedem Un-

ternehmen passieren 
a. Ein Drittel der Kleinunter-

nehmer gibt an, verklagt 
oder mit einer Klage be-
droht worden zu sein; 

b. 50% aller Zivilklagen wer-
den gegen Kleinunterneh-
mer eingereicht. 

 
3. Es ist schwer, unzufriedene 

Mitarbeiter zu stoppen. 
 
4. Es gibt viele Möglichkeiten, 

wie ein unzufriedener Mitar-
beiter Ihre Firma verklagen 
könnte. 

 
5. Die Verletzung von Recht an 

geistigem Eigentum 
a. Egal, wie vorsichtig man 

ist, man könnte immer noch 
versehentlich die Eigen-
tumsrechte eines anderen 
verletzen; 

b. Es könnte sein, dass der 
Name Ihres Unternehmens 
fast derselbe ist wie der 
eines ähnlichen Unterneh-
mens in einer anderen 
Stadt, oder Ihr Logo sieht 
zu sehr wie das eines Kon-
kurrenten aus; 

c. Selbst wenn Sie den Na-
men oder das Logo des 
anderen Unternehmens nie 

der Balkon unter dem Gewicht 
des Planschbeckens einstürzen. 
Zu beachten ist auch, dass aus-
fließendes Wasser durch Ritzen 
in das Mauerwerk des Hauses 
dringen und möglicherweise die 
Bausubstanz schädigen kann. 
 
In Stuttgart brach im Juni 2019 
ein Balkon eines Wohn- und Ge-

schäftshauses unter dem 
Gewicht eines prall gefüllten  
Beckens zusammen. Sechs 
Personen stürzten dabei 
vier Meter in die Tiefe und 
sind mit dem Schrecken 

und einigen Blessuren gerade 
noch einmal glimpflich davon ge-
kommen. Es entstand ein Scha-
den von 100.000 €. 
 
Müssen die Mieter haften? 
 
Für den Absturz eines Balkons 
müssen mehrere Faktoren, z.B. 
eine limitierte Traglast und ein 

Baumangel, zusammenkommen. 
Eine Schuldzuweisung ist daher 
schwierig. Der Mieter haftet nur, 
wenn er den Zusammenbruch 
durch ein extremes Fehlverhalten 
vorsätzlich herbeigeführt hat. 
Wären beispielsweise große 
Schilder am Wohnhaus ange-
bracht, die über die Traglast der 
Balkone informieren, könnte man 
den Mietern eine Absicht unter-
stellen.  Ist dem nicht so, bleiben 
die Kosten bei dem Vermieter.  
 

Ariane Elsholz – GVV mbH 

gesehen haben, könnte 
dieser immer noch behaup-
ten, Sie hätten es ihm ge-
stohlen.  

 
6. Vertragsstreitigkeiten, Ver-

tragsstreitigkeiten sind die 
Ursache für 60 % der jähr-
lich eingereichten Wirt-
schaftsklagen 
a. Sie könnten von einem 

Kunden verklagt werden, 
weil Sie ein Projekt nicht 
rechtzeitig fertig gestellt 
haben oder seine Bedürf-
nisse nicht erfüllen; 

b. Sie können auch vor Ge-
richt gebracht werden, 
weil jemand auf Ihrem 
Gelände verletzt wurde; 

c. oder weil ein Kunde Sie 
der sexuellen Belästi-
gung beschuldigt. 

 
Selbst wenn der Kläger die Klage 
fallen lässt, bevor sie vor Gericht 
geht, kann Sie das immer noch 
viele tausend Euro an Prozess-
kosten kosten. Das hätten Sie für 
das Wachstum Ihres Unterneh-
mens ausgeben können, so dass 
eine Rechtsschutzversicherung 
für die meisten Firmen eine kluge 
Investition ist. 
 
Bernd Miethke – GVV mbH 
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Rauch(warn)melder  

In Berlin und Brandenburg endet 
die Übergangsfrist für die Instal-
lation von Rauchmeldern in Be-
standsbauten am 31.12.2020, für 
Neu- und Umbauten gilt die 
Pflicht zur Installation bereits. 
Spätestens bis zu diesem Zeit-
punkt sind alle Bestandsbauten 
in Berlin und Brandenburg mit 
Rauchmeldern auszustatten. 
 
Vermehrt erhalten wir Anfragen 
unserer Kunden bezüglich des 
Versicherungsschutzes. Nachfol-
gend möchten wir einige typische 
Fragen aufgreifen. 
 
Grundsätzlich lassen sich zwei 
Schaden-Szenarien betrachten:  
1. Brand und damit Schaden am 

durch Ihre Gebäudeversiche-
rung abgesicherten Objekt in 
Verbindung mit fehlen-
den/defekten Rauchmeldern 
bzw. fehlender/mangel-
hafter/unregelmäßiger War-
tung dieser oder  

2. Brand und damit Schaden für 
Dritte, z. B. Personenschaden 
oder Schaden am fremden 
Objekt (z. B. Nachbarobjekt, 
Reihenhaus etc.) in Verbin-
dung mit fehlenden/defekten 
Rauchmeldern bzw. fehlen-
der/mangelhafter/unregel-
mäßiger Wartung dieser. 

 
 

Zu 1.: Welche Anforderungen 
zum Einbau und/oder zur War-
tung gibt es seitens der Gebäu-
deversicherung? 
Seitens der Gebäudeversiche-
rung gibt es diesbezüglich über-
haupt keine Anforderungen, da 
es als Aufgabe der Rauchmelder 
angesehen wird, in erster Linie 
Schaden von Leib und Leben ab-
zuhalten, also Leben zu retten, 

und der Schutz von Sachen nur 
zweitrangig betrachtet wird. Einer 
unserer Versicherungspartner im 
Bereich Gebäudeversicherung 
teilt dazu mit: „Kommt es zu ei-
nem versicherten Brand und 
sprechen die Umstände nicht aus 
anderen Gründen gegen eine 
Regulierung, dann zahlen wir die-
sen Brandschaden unabhängig 
davon, ob ein Rauchmelder in-
stalliert war oder nicht. Ebenfalls 
wenden wir nach heutigem Stand 
keine Obliegenheitsverletzung 
oder Verletzung von Sicherheits-
vorschriften ein, wenn der Kunde 
trotz gesetzlicher Rauchmelder-
pflicht keinen Rauchmelder in-
stalliert hatte oder dieser nicht 
regelmäßig gewartet wurde.“ 
 
Für den 2. Fall wird im Schaden-
fall ganz sicher immer geprüft 
werden, ob eine Schadensersatz-
pflicht festgestellt werden kann. 
Das heißt, es wird untersucht, ob 
ein ‚Verantwortlicher‘, im Falle 
Ihres Eigenbestandes Sie als 
Vermieter, Pflichten verletzt ha-
ben (z. B. fehlende Wartung von 
Rauchmeldern) und ob aus die-
ser Pflichtverletzung ein Haf-
tungsanspruch eines Geschädig-
ten entstanden ist. Sollte dies so 
sein, haben Sie (hoffentlich) eine 
Haus- und Grundbesitzerhaft-
pflicht, die in die Leistungspflicht 
im Schadenfall eintritt.  
 
So weit so gut. Für viele unserer 
Kunden entstehen hier aber wei-
tere Fragen bezüglich des Um-
gangs mit verwalteten Objekten. 
Oft werden Sie eine Wartung der 
Rauchmelder wie in Ihrem Be-
stand, auch den Eigentümern 
Ihrer verwalteten Immobilien an-
bieten. Sollte dies der Fall sein, 
verhält es sich im Schadensfall 
wie eben geschildert.  
 
Für Eigentümer, die sich allein 
mit der Wartung befassen wollen 
und nicht über den Wartungsver-
trag den ihr Verwalter abge-
schlossen hat, erstreckt sich aus 
unserer Sicht Ihre Aufgabe aktu-
ell nur darauf, diese auf ihre Ver-
pflichtung zum Einbau hinzuwei-

sen bzw. regelmäßig an das Ein-
reichen der entsprechenden War-
tungsberichte zu erinnern. Sollte 
es hier zu einem Brand kommen, 
bei dem der Schaden aufgrund 
nicht funktionierender/nicht vor-
handener Rauchmelder vermutet 
wird und sollte der jeweilige Ei-
gentümer dann nicht aktuell ge-
wartet haben (…), wird die Scha-
densersatzpflicht zwar zunächst 
auch bei Ihnen geprüft, jedoch 
dann aber ‚weitergegeben‘ an 
den Eigentümer bzw. dessen 
Haftpflichtversicherung. Sie soll-
ten dann aber, wie beschrieben, 
erinnert und dokumentiert haben. 
 

Was bleibt hier zu empfehlen: 
1. Regelmäßig ‚störrische‘ Eigen-

tümer auffordern, die War-
tungsberichte einer entspre-
chenden Fachfirma einzu-
reichen bzw. regelmäßig an 
das Einreichen der Berichte zu 
erinnern und dies vor allem 
auch zu dokumentieren 

2. Gegebenenfalls Ihre Verwal-
terverträge neu zu gestalten 
und Einbau/Wartung dort fest-
zuschreiben, d.h. es gibt kei-
nen Verwaltervertrag mit 
Ihnen, der an dieser Stelle ei-
ne Ausnahme zulässt. Für ak-
tuell laufende Verträge ist eine 
Novellierung zu überlegen. 

 
Sprechen Sie uns zu weiteren 
Fragen gern an. 
 
Maja Schulze – GVV mbH 

https://www.rauchmelder-lebensretter.de/rauchmelderpflicht/rauchmelderpflicht-berlin/
https://www.rauchmelder-lebensretter.de/rauchmelderpflicht/rauchmelderpflicht-brandenburg/
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Das egoistische „Mysterium Haftpflichtversicherung“ 

Haftpflichtversicherungen haben 
noch mehr als andere Versiche-
rungsarten viel mit Gesetzen und 
Rechtsprechung zu tun. Vielleicht 
ist das ein Grund dafür, dass vie-
le Menschen sie für ein schwer 
verständliches Mysterium halten. 
Deshalb sollte man sich immer 
wieder einen Grundgedanken je-
des Versicherungsvertrages in 
Erinnerung rufen: Ich habe den 
Vertrag für mich als versicherte 
Person und nicht für irgendje-
mand anderes unterzeichnet. 
Klingt egoistisch, ist aber so! 
 
Bei Sachversicherungen wie 
Hausrat- oder Gebäude- ist die 
Angelegenheit relativ simpel. 
Wenn meine Sachen z. B. ver-
brennen (ohne meine Schuld), 
dann zahlt die Versicherung. Bei 
der Unfallversicherung wird meist 
eine Geldleistung fällig, wenn der 
Versicherte zu einem bestimmten 
Grad durch Unfall Invalide wird. 
Es geht bei diesen Versiche-
rungsarten also i. d. R. darum, 
dass sie im Schadenfall zahlen. 
Warum aber zahlt meine Haft-
pflichtversicherung manchmal 
eben nichts? 
 

Im Folgenden ein Schadenbei-
spiel, dessen Prinzip man auf je-
de Haftpflichtversicherung über-
tragen könnte. 
Der Energieversorger zu einem 
Grundstück fordert den Grund-
stückseigentümer auf, eine Repa-
raturrechnung für ein Erdkabel zu 
bezahlen. Der Grundstückseigen-
tümer soll bei Erdarbeiten das 
Kabel mit einem Kleinbagger be-
schädigt haben. Also fordert der 
Energieversorger Schadenersatz. 
Alles klar! Dieser Fall wird vom 

Grundstückseigentümer richtiger-
weise unverzüglich an seine 
Haftpflichtversicherung gemeldet. 
Nach ein paar Tagen kommt 
dann die Reparaturrechnung des 
Energieversorgers. Der Grund-
stückseigentümer schickt eine 
Kopie an seine Haftpflichtversi-
cherung mit folgendem Brief 
(gekürzt). „Im Anhang erhalten 
Sie die Rechnung an uns. Wir 
haben übrigens festgestellt, dass 
an der Stelle des beschädigten 
Kabels durch uns und auch durch 
keine von uns beauftragte Firma 
Erdarbeiten durchgeführt worden 
sind. Wir bezahlen aber schon 
einmal die Rechnung, damit die 
Versorgung weiter geht und hof-
fen natürlich auf Erstattung durch 
unsere Haftpflichtversicherung.“  
Hier könnte es sein, dass die ei-
gene Haftpflichtversicherung 
eben nicht zahlt. Der versicherte 
Grundstückseigentümer hatte ja 
seine Haftpflichtversicherung da-
mit beauftragt, „ihren Job zu ma-
chen“. 
 
Und was ist dieser „Job“?  
Jede Haftpflichtversicherung prüft 
zuerst ob der Versicherte auf pri-
vatrechtlicher Grundlage gesetz-

lich zum Schadenersatz ver-
pflichtet ist. Einen Schaden muss 
sinngemäß laut §823 BGB erset-
zen, wer einem anderen schuld-
haft einen Schaden zugefügt hat. 
Wenn der Versicherte also zum 
Schadenersatz verpflichtet ist, 
kann er sich glücklich schätzen, 
eine Haftpflichtversicherung zu 
haben. Dann muss er nämlich 
nicht selbst den Schaden erset-
zen sondern das macht seine 
Versicherung für ihn. Anderen-
falls zahlt die Haftpflichtversiche-

rung nicht, sondern erfüllt ihre 
andere sehr wichtige Aufgabe. 
Sie verteidigt ihren Versicherten 
gegen unberechtigte Schadener-
satzansprüche.  

Ganz wichtig! Das ganze Verfah-
ren liegt in den Händen des Ver-
sicherers. Keine Handlung durch 
Versicherte darf ohne Zustim-
mung des Haftpflichtversicherers 
erfolgen. Also zahlt man nicht 
mal eben eine Rechnung, die 
eine Schadenersatzforderung 
darstellt. Das wäre ein Schuldan-
erkenntnis und somit eine ver-
tragliche Obliegenheitsverlet-
zung. Im schlimmsten Fall verliert 
man dann den Versicherungs-
schutz und muss seine Verteidi-
gungskosten und letztlich eine 
evtl. berechtigte Schadenersatz-
forderung selbst tragen. Im Grun-
de „zahlt“ die Haftpflichtversiche-
rung also selbst dann, wenn sie 
nicht zahlt. Sie „zahlt“ zwar kei-
nen Schadenersatz, weil der Ver-
sicherte selbst nicht dazu ver-
pflichtet ist. Aber sie trägt die 
Verteidigungskosten. Sie hat Ver-
waltungskosten im Zusammen-
hang mit dem Kontakt zum An-
spruchsteller usw. Wenn man 
sich immer wieder ins Gedächt-
nis ruft, für welche Fälle im eige-
nen Interesse man eine Versi-
cherung abgeschlossen hat, 
dann wird hoffentlich irgendwann 
auch das Mysterium Haftpflicht-
versicherung besser durchschau-
bar sein. 
 

Frank Ullrich – GVV mbH 
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Nachtrag zum Erfahrungsbericht – Wie ein Wort den Urlaub zum  

Albtraum werden lässt 

In unserem letzten Rundbrief be-
richtete ich über die Erfahrungen 
und die Herausforderungen, die 
eine schwerere Erkrankung im 
Ausland mit sich bringt.  
 
In diesem kurzen Nachtrag 
möchte ich Ihnen mitteilen, über 
welche finanziellen Größenord-
nungen wir bei einer Erkrankung 
mit einem „günstigen“ Rücktrans-
port nach Deutschland sprechen.  
 
Zuallererst – meiner Großmutter 
geht es wieder gut, Sie konnte 
sich vollständig erholen, was fi-
nanziell gar nicht aufzuwiegen 
ist. Wie ich bereits im ersten Arti-
kel berichtete, verfügte meine 
Großmutter über eine Auslands-
reisekrankenversicherung, einen 
Mitgliederschutzbrief einer be-
kannten deutschen Versiche-
rung, sowie einer Mitgliedschaft 
beim ADAC. 
 
Die Auslandsreisekrankenversi-
cherung übernahm die entstan-
denen Kosten vor Ort in der Tür-
kei. Hier leistete der Versicherer 
insgesamt 5.200 € für 7 Kranken-
haustage. Das Ganze beinhaltet 
7 Tage Vollverpflegung, ärztliche 
Betreuung, Dolmetscherservice, 
sowie MRT Untersuchung und 
einige Extras. Es fand keine 
Operation in der Türkei statt – 
die Kosten wären durch einen 
operativen Eingriff um ein Vielfa-
ches höher ausgefallen. 

 
Wie bereits im erwähnt, verwehr-
te die Auslandsreisekrankenver-

sicherung den Rücktransport 
nach Deutschland, da er nicht 
medizinisch notwendig war (eine 
Behandlung in der Türkei über 
mehrere Wochen wäre medizi-
nisch möglich gewesen), sondern 
nur sinnvoll. Glücklicherweise 
formuliert der ADAC seine Bedin-
gungen kundenfreundlicher und 
organisierte eine Rückholung 
meiner Großmutter. In ärztlicher 
Begleitung flog meine Großmut-
ter mit Turkish Airways in der Bu-
siness-Class zurück. Die Ge-
samtkosten beliefen sich nach 
Aussagen des ADAC hier auf ca. 
3.000 €. Ohne die Mitgliedschaft 
im ADAC, hätte meine Großmut-
ter diesen Betrag auf Grund der 
nicht gerade kundenfreundlichen 
Versicherungsbedingungen 
selbst zahlen müssen, wenn Sie 
die Leistung ohne ADAC Mit-
gliedschaft überhaupt hätte in 
Anspruch nehmen können. 
 
Durch die guten körperlichen Vo-

raussetzungen konnte 
meine Großmutter lie-
gend im Linienflugzeug 
transportiert werden. 
Wäre dies nicht mög-
lich gewesen und es 
hätte zum Einsatz ei-
nes  
ADAC-Ambulanzflieger 
kommen müssen, re-
den wir etwa von einer 
Verzehnfachung der 
Kosten. 
 

Die Gesamtkosten der Behand-
lung und der Rückführung betra-
gen etwa 8.200 €. Die durch-

schnittliche Versicherungsprämie 
einer Auslandsreisekrankenver-
sicherung beläuft sich bei Perso-
nen unter 65 Jahren auf maximal 
10 € im Jahr und steigt dann mit 
dem Alter stetig an. Bei einer an-
genommenen Durchschnittsprä-
mie über alle Altersklassen von 
20 € pro Jahr hätte meine Groß-
mutter 420 Jahre ihre Prämie 
zahlen müssen, um den Scha-
den mit ihren Beiträgen zu be-
gleichen. Ein Rechenbeispiel das 
zeigt, wie günstig die Prämie in 
der Auslandsreisekrankenversi-
cherung ist.  
 
Was ist das Ergebnis? Eine 
Krankheit im Urlaub ist sehr teu-
er und bedeutet in der Regel ei-
nen großen bürokratischen Auf-
wand für den Erkrankten und/
oder die Angehörigen. Wir emp-
fehlen Ihnen immer den Ab-
schluss einer Auslandsreisekran-
kenversicherung, ob im Urlaub 
oder nur zum Tanken in den 
Nachbarländern.  
 
Achten Sie auf die Formulierun-
gen in Ihren Versicherungsbedin-
gungen – ein medizinisch sinn-
voller Rücktransport sollte grund-
sätzlicher Bestandteil Ihrer Versi-
cherung sein. 
 
Sprechen Sie uns bitte an, wir 
helfen gern weiter. 
 
Christian Klaus – GVV mbH 
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Wussten Sie schon, ... 

...in welchen Fällen eine Mietaus-
fallversicherung im Zusammen-
hang mit der Gebäudeversiche-
rung Leistungen erbringt? Und 
was sind eigentlich EC-
Gefahren? 
 
Eine Mietausfallversicherung ent-
schädigt den Vermieter, wenn 
aufgrund eines in der Gebäude-
versicherung versicherten Scha-
denfalles ein Mieter berechtigt ist, 
die Miete ganz oder teilweise für 
eine bestimmte Zeit zu mindern. 
Damit entsteht dem Vermieter 
wegen des Gebäudeschadens 
ein Mietausfall. 

 
Der Gebäudeversicherer bzw. 
der „Mietausfallversicherer“ legt 
aber die Höhe der Mietminderung 
nicht fest. Diese wird mietrecht-
lich im Verhältnis zum  Anteil der 
nicht nutzbaren Wohnfläche und 
der Zeit bis zur wieder vollständi-
gen Nutzbarkeit festgestellt. 

 
Das Recht, die Miete zu mindern, 
hat der Mieter, wenn die vom 
Schaden betroffenen Wohnräu-
me infolge eines Versicherungs-
falls ganz oder teilweise nicht 
nutzbar sind. 
 
Was ist aber nun der Versiche-
rungsfall? 
Scheinbar ganz klar der Gebäu-
deschaden durch Feuer, Lei-
tungswasser, Sturm und Hagel 
sowie ggf. durch weitere Elemen-
targefahren wie Rückstau, Über-
schwemmung usw. 
 
Darüber hinaus kann der Versi-
cherungsfall aber auch ein Ge-
bäudeschaden durch weitere 
versicherte Ereignisse sein. Die-
se treten zwar seltener auf aber 
es ist gut, sie zu kennen. 
 
So genannte Extended-
Coverage Gefahren (EC engl. für 
erweiterte Deckung) sind in den 
von der GVV mbH angebotenen 
Gebäudeversicherungsverträgen 
i. d. R. zusätzlich versichert. 
Schäden durch Innere Unruhen, 
Streik, Aussperrung, mutwillige 

...dass Homeoffice in eigener 
Wohnung keine gewerbliche Nut-
zung der Mietsache ist? 
 
Wohnungen zu Wohnzwecken 
gemietet, dürfen -wie der Name 
schon besagt- grundsätzlich nicht 
gewerblich genutzt werden. Aber 
in Zeiten wie diesen, sprich: 
Corona „befördert“ Mitarbei-
ter/innen in Scharen nach Hause 
zum häuslichen Arbeiten, stellt 
sich doch der eine oder andere 
Vermieter die Frage, ob hierbei 
nicht schon gewerbliche Nutzung 
vorliegt. 
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) 
hat hierzu klar Stellung bezogen: 
Nach seiner Ansicht dürfen Mie-
ter von zu Hause aus arbeiten 
und können ihrer freiberuflichen 

oder gewerblichen Tätigkeit 
nachgehen, wenn keine unzu-
mutbaren Belästigungen der Mit-
bewohner durch Kundenverkehr 
eintreten (Aktenzeichen: VIII ZR 
165/08). Zulässig ist die Arbeit in 

den eigenen vier Wänden auch, 
wenn sich der Wohnungscharak-
ter nicht ändert und dafür keine 
baulichen Veränderungen vorge-
nommen werden. 

In anderen Fällen ist die Einho-
lung einer Genehmigung vom 
Vermieter erforderlich, insbeson-
dere wenn die Wohnung beim 
Gewerbeamt als Betriebsstätte 
angegeben und als Geschäftsa-
dresse genutzt wird (siehe BGH 
Aktenzeichen: VIII ZR 149/13). 
Falls dies unterbleibt, riskiert der 
Mieter eine Abmahnung oder so-
gar eine Kündigung wegen ver-
tragswidrigen Gebrauchs der 
Mietsache. 
 
Bernd Miethke – GVV mbH 

Beschädigung, Fahrzeuganprall, 
Rauch oder Überschalldruckwel-
len gehören dazu. Da es sich bei 
so verursachten Schäden an den 
gemieteten Räumen ebenfalls 
um Versicherungsfälle der Ge-
bäudeversicherung nach unse-
rem Deckungskonzept handelt, 
würde natürlich bei Bestehen 
einer entsprechenden Mietaus-
fallversicherung diese einen dar-
aus entstandenen Mietausfall 
wegen berechtigter Mietminde-
rung durch den Mieter ebenso 
wie nach Feuer- oder Leitungs-
wasserschäden ersetzen.  
 
Frank Ullrich – GVV mbH 
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Zu guter Letzt 

  

Erfolgreiche Prüfung - unsere Auszubildende hat´s geschafft 

Das Jahr 2020 stellt derzeit 
nicht nur die Wirtschaft auf 
den Kopf. Gerade Schüler, 
Auszubildende und Studen-
ten stehen vor großen  
Herausforderungen. Abitur-
prüfungen müssen abgelegt, 
Klausuren geschrieben wer-
den und die Auszubildenden 
müssen sich in schriftlichen 
wie mündlichen Prüfungen 
zu Ihrem Abschluss kämp-
fen. 

 

Außergewöhnlich gut gelang 
dies unserer Auszubilden-
den Lisa Laura Augustat. 
Nach monatelangem Warten 
auf die schriftliche Prüfung 
ging alles Schlag auf 
Schlag. Am 19.06.2020 fand 
mit gut zweimonatiger Ver-
spätung die schriftliche Prü-

fung statt, direkt gefolgt von 
der mündlichen am 
23.06.2020. Während die Er-
gebnisse der schriftlichen Prü-
fung erwartungsgemäß noch 
auf sich warten lassen, möch-
ten wir als Team der GVV 
Frau Augustat zu ihren sehr 
guten mündlichen Ergebnis-
sen gratulieren. 

 

Mit Bekanntgabe der Prü-
fungsergebnisse geht eine ge-
meinsame dreijährige Reise 
zu Ende. Am 01.08.2017 be-
gann Frau Augustat Ihre Aus-
bildung bei uns im Unterneh-
men. Es sollte eine erlebnis-
reiche Zeit mit vielen Veran-
staltungen und gemeinsamen 
Projekten werden. Frau Schul-
ze und Herr Ullrich, welche 
bei der GVV für die Ausbil-
dungs zuständig sind, beglei-
teten Frau Augustat über die 
letzten drei Jahre durch Ihre 
Ausbildung. In internen Schu-
lungen wurde das Wissen aus 
der Berufsschule gefestigt und 
zusätzlich ausgebaut.  

 

Frau Augustat hatte in den 
letzten Wochen ihrer Ausbil-
dung viele Hindernisse zu be-
wältigen. Die Betreuung ihrer 
Tochter während der Schließ-
zeiten des Kindergartens, das 
gleichzeitige Lernen für die 

Abschlussprüfung und die 
Arbeit für die GVV. Dank 
der Unterstützung unseres 
Geschäftsführers Herr 
Miethke konnten alle Her-
ausforderungen gemeistert 
werden. 

 

Frau Augustat verlässt 
demnächst unser Unter-
nehmen und wird sich bald 
der Barmenia Versicherung 
anschließen.  

 

Für Ihre weitere Zukunft 
wünscht ihr das gesamte 
GVV-Team viel Glück, Er-
folg und stets beste Ge-
sundheit. 

 

Christian Klaus - GVV mbH 


